
Wassersportentwicklungsplan des Landes Brandenburg Fortschreibung  
– wep3 - Routen und Reviere 
 
Im Mai 2009 beschloss das Kabinett des Landes Brandenburg die Fortschreibung des 
Wassersportentwicklungsplanes mit dem Titel „wep3 – Routen und Reviere“.  
 
Die bestehenden Pläne WEP I – Grundsätze und Ziele sowie WEP II – Maßnahmen wurden 
durch die Formulierung von ergänzenden Wasserwanderrouten und Wasserwanderrevieren 
jetzt ergänzt. Die Fortschreibung wep3 macht Aussagen für das Wasserwandern mit 
Motorbooten und muskelbetriebenen Booten (Rudern, Kanufahren bzw. Segeln) sowie zur 
Fahrgastschifffahrt.  
 
Ablauf der Arbeiten   
Die Grundlagenerfassung erfolgte durch eine Online-Fragebogenaktion von August bis 
Dezember 2007. Zusätzlich wurden Träger öffentlicher Belange, Kommunen, Landkreise und 
Ämter sowie Sportverbände, Tourismusvereine und Wassersportverbände einbezogen. 
 
Im Ergebnis waren rund 500 ausgefüllte Erfassungsbögen zu Projekten des Wassersports 
und des Wasserwanderns auszuwerten, die zu einem großen Teil bereits bestehenden 
Initiativen zur Entwicklung des Wassersports zuzuordnen waren. 13 % aller eingereichten 
Projekte hatten einen Sportverein als Träger.  
 
Die mit der Durchführung der Arbeiten beauftragten Büros media-mare und Agro-Öko- 
Consult Berlin werteten die eingegangenen Fragebögen nutzwertanalytisch nach Kriterien 
wie Bedarf, Dauerhaftigkeit, Verknüpfung mit landseitigen Angeboten sowie den 
Nachhaltigkeitskriterien (ökonomische, soziale und ökologische Aspekte) aus.  
 
Es ist das Ziel des Wassersportentwicklungsplanes bestehende Regionale Initiativen  zu 
unterstützen und einen Rahmen für Maßnahmen vorzugeben. Außerdem sollen die 
bestehenden Wasserwanderrouten 1 bis 7 ergänzt werden um Reviere  für 
muskelbetriebenes Wasserwandern. Der Wassersportentwicklungsplan ist auch  Grundlage 
zur Sicherung und Entwicklung der Einrichtungen des organisierten Sports (u.a. Regatta- 
und Trainingsstrecken, Vereinseinrichtungen u.a.).  
 



 
 



 
 
 
 
 
 
 



Rahmenbedingungen und Ziele 
Unter Berücksichtigung der teilweise geringen Wasserstände in den Saisonmonaten - trotz 
des  vorhandenen Gewässerreichtums - wird die Aufrechterhaltung des Netzes für den 
Wassersport eine der klimabedingten Herausforderungen für die nächsten Jahre. Zu 
berücksichtigen waren außerdem die Vorgaben der Natura 2000-Gebiete sowie die 
Festlegungen der 15 Nationalen Naturlandschaften (und der 443 Naturschutzgebiete) im 
Land Brandenburg, genauso wie die Vorgaben des Landesentwicklungsplanes Berlin-
Brandenburg, der im konkreten Einzelfall Abstimmungen vorsieht, sofern die geplanten 
Wasserwanderstützpunkte von der Größe her eine raumrelevante Bedeutung haben und den 
in der Landesplanung definierten Freiraumverbund betreffen.  
 
Die bestehenden Hauptwasserwanderrouten wurden im wep3  verfeinert und um Reviere für 
muskelbetriebenen Wassersport ergänzt.  
 

 



Außerdem erfolgte eine Einschätzung der Gewässereignung für Segeln, muskelbetriebenen 
Wassersport und Motorsport, als Vorgabe für die weitere Entwicklung.  
 

 
Für die Einschätzung der Reviere war maßgeblich die Auslastung der Schleusen in dem 
Zeitraum 1997 bis 2007.  
 
 



Ein Netz von Wasserwanderplätzen im Land Brandenbur g 
 
Wie in den vorhergehenden Wassersportentwicklungsplan-Fassungen festgelegt, soll das 
Netz der Wasserwanderplätze entlang der Routen und Reviere weiterentwickelt und 
verfeinert werden. Hierzu wurde die Kategorie Biwakplätze als neue Kategorie für 
Wasserwanderer, zum Rasten und einmaligen Übernachten in die Übersicht aufgenommen. 
Ansonsten verdichtet der wep3 das bestehende Netz von Wasserwanderplätzen mit dem 
Ziel eine sog. „Perlenkette“ von Rast- und Erholungsmöglichkeiten an den geeigneten 
Gewässern im Land Brandenburg zu entwickeln.  
Die Definition sowie die Mindestausstattung und mögliche ergänzende Ausstattungen sind in 
der folgenden Übersichtstabelle dargestellt und werden analog der Förderungen in den 
letzten 10 Jahren weiterhin Basis bei der Abstimmung von Größe und Ausstattung der 
Wasserwanderplätze sein. Unabhängig von ihrer Ausstattung sollten grundsätzlich alle 
Wasserwanderplätze die Möglichkeit einer einmaligen Übernachtung von Wasserwanderern 
mit muskelbetriebenen Sportbooten bieten. Wasserwanderliegeplätze und 
Wasserwanderstützpunkte haben mindestens 10 bis 20 Gastliegeplätze.  
Es werden keine festen Distanz-Richtwerte für den Abstand der Wasserwanderstützpunkte 
untereinander vorgegeben, da vielfach auf bestehende Einrichtungen zurückgegriffen 
werden kann und sich eine Verdichtung des Netzes in erster Linie an bestehenden 
Standorten (z.B. bei bestehenden Vereinseinrichtungen) anbietet. Insgesamt sollte jedoch 
die Entfernung von 40 km zwischen Wasserwanderstützpunkten und 20 km zwischen 
Wasserwanderliegeplätzen bzw. Liegeplätzen und Stützpunkten nicht überschritten werden.  
Sofern es sich um Wasserwandereinrichtungen für bestimmte Sportarten handelt, sind diese 
entsprechend zu kennzeichnen. Ansonsten muss für alle Sportarten die Möglichkeit 
bestehen, die Infrastruktureinrichtungen zu nutzen.  
Die Vorhaltung von Gastliegeplätzen für Wasserwanderer (ohne feste Vermietung) und die 
öffentliche Zugänglichkeit der Wasserwanderplätze sind zwingende Kriterien für eine 
Förderung durch das Land Brandenburg. Das Angebot an Wasserwanderplätzen ist als Kette 
zu verstehen und wird somit in der Gesamtheit wirksam. D.h., dass die Förderung einzelner 
Maßnahmen im Zusammenhang mit der Route zu sehen ist und die Begründung für eine 
Notwendigkeit bzw. für die Wirtschaftlichkeit der Einrichtung unter Berücksichtigung des 
Gesamtkonzeptes erfolgen muss. Bei konkurrierenden Maßnahmen ist der 
Erweiterung/Ergänzung des Bestandes der Vorzug gegenüber der Neuerrichtung 
einzuräumen (vgl. Komplettfassung  wep3 Seite 35, 36).  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verbesserung der wassersportbezogenen Infrastruktur  an den Gewässern 
 
Zusätzlich werden Vorschläge zur Verbesserung der technischen Infrastruktur und der 
Beseitigung von punktuellen Engpässen bei Bootstankstellen und Fäkalienentsorgung durch 
die Abwasserentsorgung gemacht. Außerdem werden Fischbootspässe, Fischkanupässe als 
Muster zur Überwindung von Wehren und Solschwellen bzw. Schleusen gemacht.  
 

 
 

 



Zur Basisinfrastruktur für den muskelbetriebenen Wassersport zählen: 
 
- Ein- und Ausstiegsstellen, 
- Rastplätze mit Übernachtungsmöglichkeiten (Camping und Biwakplätze, Liegeplätze 

Pensionen und Hotels, Sportvereine), 
- Versorgungsmöglichkeiten (u.a. Trinkwasser), 
- Entsorgungsmöglichkeiten (Toiletten, Müll, Sanitär), 
- Informationstafeln, 
- Umgehungsmöglichkeiten an Schleusen,  
- Umtragen an Wehren für Kanus (an kleinen Flüssen, bei kurzen und unkomplizierten 

Wegen) (vgl.  Komplettfassung wep3 Seite 38 bis 44). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Eine Übersicht über bestehende Regatta- und Trainingsstrecken  des organisierten 
Wassersports gibt die folgende Tabelle: 
 

 



Das Tauchen mit Atemgerät wurde mit der Novellierung des Brandenburgischen 
Wassergesetzes im Jahr 2008 in § 43 zum Gemeingebrauch erklärt und ist somit in allen 
brandenburgischen Gewässern gestattet. Wichtig:  Das gilt nur bei Berücksichtigung 
sonstiger Vorgaben wie z.B. Vorgaben aus dem Naturschutz und unter Berücksichtigung der 
vorhandenen Einstiegsstellen (Zusätzlich ist beim Tauchen in schiffbaren Gewässern die 
notwendige Eigensicherung durch Kenntlichmachen besonders wichtig.).  
 
Der Wassersportentwicklungsplan enthält ebenfalls eine Übersicht über die Standorte der 
Wasserschutzpolizei, stationäre Wasserrettungstationen sowie mobile Wasserrettungs-
stationen im Land Brandenburg (siehe Komplettfassung  wep3 Seite 54 und 55).  
 
Wassertourismus- und Wassersportinitiativen im Land  Brandenburg 
Im Land Brandenburg bestehen 11 Initiativen zur Entwicklung und Unterstützung des 
Wassersports, denen mit der Überarbeitung des Wassersportentwicklungsplanes eine 
weitere Grundlage gegeben wird (vgl. Komplettfassung wep3 Seite 58).  
 
Erwähnt werden sollen hier (vorrangig wegen der Lage im Grenzraum) die „Oderland-
Kanuten“ und die Initiative zur Verbesserung der Wassersportmöglichk eiten auf der 
Lausitzer Neiße.  
Im September 2006 gründete sich der Verein der Oderland-Kanuten e. V. mit dem Ziel, die 
wassertouristische Nutzung des Oderbruches, der Alten Oder und der Oder zwischen 
Frankfurt (Oder) und Oderberg zu fördern, zu organisieren und zu pflegen. Die Mitglieder des 
Vereins sind sowohl touristische Anbieter und Unterstützer der Region als auch Gemeinden 
des Oderlandes wie z.B. Letschin, Oderaue und die Stadt Wriezen. Auch der Gewässer- und 
Deichverband (GEDO), die Arbeitsinitiative Letschin e. V. und die Fachabteilungen des 
Landkreises Märkisch-Oderland haben ihr Interesse an einer engen Zusammenarbeit 
formuliert. Das Büro Pro-Projekt GmbH tritt als Koordinator auf. Im Rahmen des EU-
Teilprojektes EQUAL „Zukunft Grenzregion Oderland-Nadodrze“ hat der Verein gemeinsam 
mit der Pro-Projekt GmbH und den Gemeinden ein auf Kanuwanderern ausgerichtetes 
System von Rast- und Biwakplätzen mit einheitlichen Standards entwickelt. Weitere Ziele 
des Vereines sind: 
 
- die Vermarktung der deutsch-polnischen Flusslandschaft und ihrer touristischen 

Anbieter, 
- der Aufbau eines Netzes aus Rast- und Biwakplätzen in Abstimmung mit den Behörden, 
- die Erarbeitung eines Katalogs über Mindeststandards der Ausstattung von 

Biwakplätzen in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde. 
 
In der „Region der Lausitzer Neiße“ hat sich im Zuge der Fortschreibung des wep3 eine neue 
Initiative gegründet, die sich um die Entwicklung des Wassertourismus (hier regionalbedingt 
ausschließlich um den Kanutourismus) bemüht. In Ergänzung zu den bereits in Sachsen 
laufenden Aktivitäten zur Entwicklung der Neiße zu einer Wasserwanderroute hat sich eine 
Arbeitsgemeinschaft aus den Anrainerkommunen des Landkreises Spree-Neiße auf 
deutscher Seite gebildet. Die Wirtschaftsförderung des Landkreises Spree-Neiße tritt in 
koordinierender bzw. unterstützender Funktion auf. Mit der polnischen Seite wurde bereits 
Kontakt aufgenommen, um sie in das Vorhaben zu integrieren. Es wird angestrebt, das 
Thema Wassersportentwicklung in das Projekt „1. Europäische Gartenkulturregion“ (von 
Neuzelle bis Bad Muskau beiderseits der Neiße) aufzunehmen. Eine Machbarkeitsstudie zur 
wassertouristischen Entwicklung der Lausitzer Neiße wurde im Auftrag des Landkreises 
erarbeitet.  
 
Hingewiesen werden soll ergänzend auch auf ein im Nordosten Brandenburgs bestehendes 
und landes- bzw. bundesgrenzüberschreitendes Vernetzungsprojekt, die „Initiative zum 
Wasserwanderweg Uckerseen/Stettiner Haff-Police“.  
Diese interkommunale Arbeitsgemeinschaft entstand im Jahr 1999 im Rahmen des Projektes 
„Baltic Brigde“. Ihr Ziel ist es, die Entwicklung des Reviers für den muskelbetriebenen 



Wasserwandersport voranzutreiben. Seit 2004 wird der grenzübergreifende 
Wasserwanderweg vermarktet, obwohl es bislang nur wenige Anbieter entlang der Strecke 
gibt. Die baulichen Maßnahmen sind nahezu abgeschlossen. Es entstanden bisher sechs 
Wasserwanderplätze auf deutscher Seite, während auf polnischer Seite noch keine 
Maßnahmen durchgeführt wurden. Außerdem sind Umtragestellen, Bootsgassen und 
Fischtreppen an Wehren und Solabstürzen geschaffen worden. Als Vorbild diente die 
Peeneregion  (2006: ca. 12.000 Paddler), in  der bereits ein  funktionierendes   Netzwerk  
existiert.  
 
 
Entwicklungsziele, Maßnahmen und Perspektiven des P lanes  
 
Das maßgebliche Ergebnis des Wassersportentwicklungsplanes sind Vorgaben zur 
Entwicklung der Hauptwasserwanderrouten und der Reviere für die unterschiedlichen 
Wassersportarten und die Ausstattung mit Wasserwanderplätzen (wie vorher erläutert). 
Diese Ergebnisse sind in Tabellen zusammengefasst und textlich um eine kurze Analyse und 
eine Perspektive für den jeweiligen Wasserweg ergänzt.  
 
Im Folgenden werden die grenznahen Routen dargestellt, d.h., die Route 7 Oder  und die 
Route 4 im Bereich Unteres Odertal  und das Revier Lausitzer Neiße . 
 



 



 



 

 
 
 
Die Komplettfassung/Originalfassung des Wassersportentwicklungsplanes gibt auf den 
Seiten 84 bis 86 Empfehlungen für ein wassertouristisches Informations- und Leitsystem. 
D.h., die Notwendigkeit eines solchen Systems der Information und Beschilderung von 
Landseite und von Wasserseite wird für notwendig gehalten.  
 
Hinweise auf Fördermittel enthält die Komplettfassung/Originalfassung auf Seite 87.  
 
Der Wassersportentwicklungsplan wep3 wurde am 26. Mai 2009 vom Kabinett des Landes 
Brandenburg beschlossen. 
 Die in der Fortschreibung des Wassersportentwicklungsplanes festgelegten 
Entwicklungsabsichten zu den Routen und Revieren sowie Definitionen zu den 
wassertouristischen Infrastrukturen, die Aussagen zu den Regatta- und Trainingsstrecken 
des organisierten Sports…. sind von allen Ressorts der Landesregierung einschließlich der 
nachgeordneten Einrichtungen im Interesse einer positiven Entwicklung des Wassersports 
und Wassertourismus zu berücksichtigen. Entsprechend der Praxis der letzten Jahre werden 
die Aussagen des Wassersportentwicklungsplanes als ein begründendes Kriterium für 
Förderentscheidung betrachtet, sofern entsprechende Fördermöglichkeiten und Programme 
zur Verfügung stehen.  
 



Die Originalfassung des Wassersportentwicklungsplanes können Sie einsehen im 
Internetauftritt des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg 
Link: http://www.mbjs.brandenburg.de/sixcms/detail.php/bb2.c.513241.de 
 
 
Rückfragen zum Wassersportentwicklungsplan bitte an das  
 
Ministerium für Bildung, Jugend und Sport  
des Landes Brandenburg 
Herrn Reinhold Tomisch (24.4) 
Heinrich-Mann-Allee 107 (Haus 1) 
14473 Potsdam 
 
Tel.: 0331-8663744 oder E-Mail reinhold-dieter.tomisch@mbjs.brandenburg.de  
 
 
Vielen Dank für Ihr Interesse 
 
 
 
 
 
 
 
 


